
Handlungsempfehlungen zum Ablauf der Standortsuche und des 
Genehmigungsverfahrens bei neuen Mobilfunkstandorten 

 
erarbeitet vom Arbeitskreis „Mobilfunk“  

des Samtgemeindesrates der Samtgemeinde Elbtalaue 
 
 

Der Arbeitskreis „Mobilfunk“ hat sich in mehreren Sitzungen über Genehmigungsverfahren 
von Mobilfunkanlagen und über kommunale Einflussmöglichkeiten informiert und 
insbesondere folgende Themenbereiche beraten: 

- Verfahren zur Festlegung von neuen Mobilfunkstandorten 
- Genehmigungsverfahren von neuer Mobilfunktechnik auf bestehen Anlagen und zur 

Errichtung neuer Mobilfunkstandorte 
- Zulässigkeiten von Mobilfunkanlagen  
- Zuständigkeiten während der verschiedenen Verfahrensschritte 
- Möglichkeit zur Einflussnahme der Kommunen mit dem Ziel, Strahlungsemissionen 

im Rahmen der Gesundheitsvorsorge weiterstgehend zu minieren 
 
Die festgelegten Grenzwerte für hochfrequente elektromagnetische Felder können durch die 
Kommune nicht verändert werden. 
Auch besteht keine Einflussmöglichkeit bei Veränderung oder Erweiterung der 
Mobilfunktechnik auf bzw. an bestehenden Mobilfunkmasten. 
 
Es wurde festgestellt, dass die Kommune lediglich bei der Standortwahl für die Errichtung 
neuer Mobilfunkstandorte (-masten) beteiligt wird und hier jedenfalls einen gewissen Einfluss 
auf den zukünftigen Standort haben kann. 
Der Mobilfunkbetreiber ist jedoch nicht gezwungen, eine einvernehmliche Lösung mit der 
Kommune zu finden. 
 
Der Arbeitskreis hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, das Verfahren zur Errichtung von 
neuen Mobilfunkstandorten darzustellen und herauszuarbeiten, an welchen Stellen die 
kommunalen Gremien auf das Verfahren einwirken können und die Öffentlichkeit beteiligt 
werden kann. Art und Umfang der Öffentlichkeitsbeteiligung hängt von der konkreten 
Standortanfrage ab. Durch die Gremien ist daher zu entscheiden, in welcher Weise die 
Öffentlichkeit beteiligt werden soll. Hierfür ist eine frühzeitige Information der Gremien 
entscheidend.  
 
Die Ausarbeitung wurde im folgenden Flussdiagramm dargestellt. 
Es soll als Handlungsempfehlung für Gemeinden und Verwaltung dienen. 
 
 
Dannenberg, den 01.09.21 

heuer
Textfeld
Anlage I zur Vorlage 30/0359/2021



Ablauf von Standortsuche bis Genehmigung bei neuen Mobilfunkstandorten

Ziel: Emissionsminimierung um der Pflicht zur Gesundheitsvorsorge der Gemeinden nachkommen zu können

unverzüglich

Rückmeldung an den Netzbetreiber je nach Beratung

blau = Mobilfunkbetreiber; grün = Baugenehmigungsbehörde; orange = Gemeinde/Stadt; rot: Öffentlichkeit   01.09.2021
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Optional: Anfrage an die Gemeinde 

(Bürgermeister/Stadtdirektor), ob 

gemeindeeigende Flächen zur 

Verfügung gestellt werden

Netzbetreiber informiert die Gemeinde 

über das Neubauvorhaben und benennt 

einen Suchkreis

Standortbescheinigung wird erteilt durch 

die BNetzA

Bauantrag an die 

Baugenehmigungsbehörde, hier: 

Landkreis Lüchow-Dannenberg, 

Fachdienst 63

Prüfung durch die 

Baugenehmigungsbehörde inkl. 

Beteiligung der betroffenen 

Fachdienste, z.B. Natur- und 

Landschaftsschutz

Prüfung durch die 

Baugenehmigungsbehörde inkl. 

Beteiligung der betroffenen 

Fachdienste, z.B. Natur- und 

Landschaftsschutz

Information der Gemeinde mit der Bitte um Erteilung des 

Einvernehmens

Erschließung gesichert und keine 

entgegenstehenden Planungen 

(z.B. Bauleitplan im 

Aufstellungsverfahren) 

Erteilung oder Versagung der Baugenehmigung

Einvernehmen muss erteilt 

werden  Hinweis: wird das 

Einvernehmen unberechtigt 

versagt, würde es durch die 

Baugenehmigungsbehörde 

ersetzt werden

Erschließung nicht gesichert oder  

entgegenstehende Planungen 

(z.B. Bauleitplan im 

Aufstellungsverfahren) 

Einvernehmen wird nicht erteilt

Information der VA's 
und Räte

Information und 
Beratung des 

Verwaltungs-
ausschusses (VA) und 

des Rates

Herstellung der 

Öffentlichkeit über 
Bürgerversammlungen / 

Gemeinde macht Alternativvorschlag 

innerhalb des Suchkreises

Standortprüfung durch den

Netzbetreiber

Vereinbarung über den 

Informationsausstausch und die 

Beteiligung der Kommunen beim Ausbau 

der Mobilfunknetze und § 7a der 26. 
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Zustimmung der Gemeinde

Standortentscheidung des 

Netzbetreibers

Information der VA's und 
Räte sowie der 

Öffentlichkeit

Information der VA's 
und Räte sowie der 

Öffentlichkeit




